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Gesetzblatt
für da«

Herzogthum Oldenburg.

XXIV.BüNd . (Ausgegeben den 24.April 1876.) 19 .EtÜlk.

I « hall.
^ 4Ü. Verordnung vom 21. April 1876, betreffend die Einberufung

des XIX. Landtags.
^V- 46. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom5.April 1876,

betreffend das der Actiengesellfchast für Maschinenbau und
Eisenindustrie in Varel ertheilte Erfindungs-Patent.

^7 47. Bekanntmachung deS Staatsmiikisteriums vom7. April 1876,
betreffend das dem Herrn Melchior Nolden in Frankfurta.M.
ertheilte Erfindungs-Patent.

48. Bekanntmachung des Staatsministeriums, Departement der
Finanzen, vom 11. April 1876, betreffend Anwendung der
Forstordnung vom 28. September 1840 auf die in der Ge¬
meinde Wiefelstede belegenen Fuhrenkäuipe und die in der
Gemeinde Rastede belegenen Holzungen des Gutsbesitzers
Adolph de Cousser von Hahn.

M 45.
Verordnung, betreffend die Einberufung des XIX. Landtags.

Oldenburg, den 21. April 1876.

26ir Ricotaus Friedrich Peter, von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg, ErbeM Norwegen, Herzog
von Schleswig. Holstein, Stormarn, der Dithmarschen
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und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Mrkenfeld , Herr
von Jever und Kniphausen rc. rc.

verordnen hiemit , was folgt:
Die nach Unserer Verordnung vom 24 . Februar 1876

neugewählten Abgeordneten zum Landtage des Großherzog¬
thums werden auf den 4 . k. Ms . in Unsere Residenzstadt
Oldenburg berufen , um , Vormittags 10 Uhr , im ehemaligen
Militairhause mit den ständischen Verhandlungen zu begin¬
nen.

Die Dauer des Landtages wird bis zum 13 . k. Mts.
bestimmt.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namensunterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlöffe zu Oldenburg , den 21 . April
1876.

(lb,. 8.) Peter.

von Berg.

Brauer.

^ 46 .
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das der Actien-

gesellschaft für Maschinenbau und Eisenindustrie in Varel er-
theilte Erfindungs - Patent.

Oldenburg , den 5 . April 1876.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt , daß der
Actiengesellschaft für Maschinenbau und Eisenindustrie in
Varel ein Patent auf einen von dem Baumeister Anton
Bohlken daselbst erfundenen Bohranker , nach Maßgabe der
beim Staatsministerium , Departement des Innern , nieder¬
gelegten Zeichnungen und Beschreibung , soweit derselbe als
eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu betrachten ist , für
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das Großherzogthum bis zum 5. October 1879 ertheilt wor¬
den ist.

Oldenburg, den 5. April 1876.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von  Berg.

Brauer.

M 47.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das dem Herrn
Melchior Nolden in Frankfurt a/M . ertheilte Erfindungs -Patent.

Oldenburg , den 7. April 1876.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt, daß dem
Herrn Melchior Nolden in Frankfurt a/M. ein Patent auf
Verbesserungen an dem ihm am 17. Mai 1873 patentirten
Apparat zum Reinigen des Wassers, nach Maßgabe der beim
Staatsministerium, Departement des Innern, niedergelegten
Zeichnung und Beschreibung, soweit dieselben als eigenthüm-
lich und nicht bereits bekannt zu betrachten sind, für das Großher¬
zogthum auf die Dauer von 5 Jahren mit dem Vorbehalte
ertheilt worden ist, daß das Patent erlöschen soll, wenn nicht
binnen Jahresfrist, von heute angerechnet, nachgewiesen wird,
daß dasselbe innerhalb des Deutschen Reiches zur bleibenden
Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 7. April 1876.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

Brauer.
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M 48.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, Departement der Finanzen,

betreffend Anwendung der Forstordnung vom 28. September
1840 aus die in der Gemeinde Wiefelstede belegenen Fuhrenkämpe
und die in der Gemeinde Rastede belegenen Holzungen des Guts¬
besitzers Adolph de Cousser von Hahn.

Oldenburg, 1876 April 11.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, das die in den
8Z. 21—46 der Forstordnung vom 28. September 1840
enthaltenen Vorschriften hinsichtlich der unter den Nummern
4. 6. 8. 9. 21—26. 32. 33 der BeilageI. dieser Forstordnung
bezeichnten strafbaren Handlungen, unter den im 8 74 der
Forstordnung enthaltenen näheren Bestimmungen, auf die in
der Gemeinde Wiefelstede belegenen Fuhrenkämpe sowie die
in der Gemeinde Rastede belegenen Holzungen des Gutsbe¬
sitzers Adolph de Chousser von Hahn für anwendbar erklärt
sind, und der Pächter Berend Engelbart auf der Haus¬
mannsstelle des Gutsbesitzers de Cousser zu Lehe mit der
Aufsicht der gedachten in der Gemeinde Wiefelstede belegenen
Fuhrenkämpe und der Verwalter Christian Willen zu Nethen
mit der Aufsicht über die obigen in der Gemeinde Rastede
belegenen Holzungen beauftragt ist.

Oldenburg, 1876 April 11.
Staalsministerium.

Departement der Finanzen.
Ruhstrat.

Lehmann.
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